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Vorbemerkung  
 
Der BEE verweist auf seine Kurzstellungnahme zu den Eckpunkten der BNetzA 
zum nun vorliegenden Referentenentwurf einer Verordnung zur Ausführung der 
Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus. Im 
Rahmen der Konsultation am 04. November haben der BWE und der BEE die 
Kernpunkte der im Vorfeld eingereichten Stellungnahme weiter ausgeführt.  
 
Daneben verweist der BEE weiterhin auf seine grundsätzlichen Anmerkungen zur 
Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus 
(AusglMechV) vom 22. April 2009. 
 
Der nun vorgelegte Referentenentwurf ist im Rahmen des geringen Spielraums zu 
bewerten, den die Verordnung der Bundesnetzagentur einräumt.  

 
 
Zu dem Vorschlag im Einzelnen 
 
Zu §1 „Vortägige und untertägige Vermarktung“ 
Grundsätzlich lehnt der BEE die Begrenzung der Vermarktung der EEG-
Strommengen auf den Spotmarkt einer Strombörse ab. Alternative Vermarktungswege 
hätten die Möglichkeit eröffnet, die Effizienz der Vermarktung durch die ÜNB besser 
zu bewerten. Daneben könnten gerade die regelbaren und besser planbaren EEG-
Einspeisungen ebenso am Terminmarkt vermarktet werden. Dies würde die zu 
erwartenden potenziellen Verwerfungen reduzieren, die mit der Zunahme des 
Handelsvolumens am Spotmarkt verbunden sein können. Dies betrifft die Thematik 
stark negativer Preise.  
 
Zu prüfen ist, ob die Begrenzung der Mindestangebotsgröße der EEG-Reserve auf 15 
MW (§1 (4) Nr. 4.) dazu führt, Regenerativkraftwerken dauerhaft von diesem 
potenziellen Marktsegment auszuschließen. 
 
Abgesehen von dieser grundsätzlichen Einschätzung hält der BEE die Vorschläge des 
§1 vor dem Hintergrund des Spielraums der BNetzA für geeignet. 
 
 
Zu §2 „Transparenz der Vermarktungstätigkeiten“ 
Mit der vorgeschlagenen Regelung legt die BNetzA den Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der Vortagesprognose der zu erwartenden Einspeisung aus 
Windenergie (§ 2 Nr.1)  auf 18.00 Uhr und damit einen sehr späten Zeitpunkt fest.  
Wie schon in dem Workshop am 04.11.09 ausgeführt, hält der BEE dies vor dem 
Hintergrund des Anliegens, das Marktgeschehen möglichst transparent zu gestalten 
für nicht geeignet. Gerade vor dem Hintergrund der mit dem §8 verbundenen 
Begrenzung negativer Preise, die einen starken Eingriff in den Markt darstellt, ist 
diese Einschränkung der Markttransparenz nicht zu begründen. Die bundesweite 
Vortagesprognose wird durch die Gesamtheit der Stromverbraucher über die EEG-
Umlage finanziert. Sie sollte demnach allen Marktteilnehmern zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt zur Verfügung stehen. 
Eine Gefährdung des Marktes für die Erstellung von Windprognosen ergibt sich nicht 
zwangsläufig. Auch bei einer Veröffentlichung der ÜNB-Prognose zu einem früheren 
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Zeitpunkt müssten die übrigen Marktteilnehmer eigene, auf die in ihrem Portfolio 
enthaltenen Anlagen zugeschnittene Windprognosen einkaufen. 
 
Zu §7 „Anreize zur bestmöglichen Vermarktung“  
 
Der BEE begrüßt, dass die BNetzA von ihrem ursprünglichen Vorschlag abgerückt ist, 
die Effizienz der ÜNB danach zu bewerten, wie sich ihre Kosten relativ zueinander 
darstellen. Stattdessen wird die Entwicklung der Kosten im Zeitverlauf als Maßstab 
herangezogen.  
 
Allerdings ist fraglich, ob die vorgeschlagene Regelung einen ausreichend großen 
Anreiz darstellt. In der vorgeschlagenen Regelung wird ein Bonus eingeführt, dem 
kein Malus gegenübersteht. So ist diese Regelung für die Verbraucher grundsätzlich 
weniger effizient, als eine Bonus-Malus-Regelung. Zwar ist die Argumentation richtig, 
dass die Kostenbelastung der Verbraucher auch mit der vorgeschlagenen Regelung 
geringer ausfällt, als bei einer ineffizienten Vermarktung, da der Effizienzgewinn zu 
75% dem Verbraucher zu Gute kommt. Allerdings wäre bei einer Bonus-Malus-
Regelung die Kostenentlastung deutlich größer.  
Die in der Begründung des Referentenentwurfs vorgetragene Argumentation, eine 
Bonus-Malus-Regelung erschwere die Übertragung der Aufgabe auf Dritte, greift 
nicht. Eine Bonus-Malus-Regelung könnte erstens auf die Phase der Wahrnehmung 
der Aufgabe durch die ÜNB beschränkt bleiben. Zweitens kann bei einer Übertragung 
auf Dritte davon ausgegangen werden, dass das jeweils zum Zuge kommende 
Unternehmen ein höheres unternehmerisches Eigeninteresse an einer effizienten 
Vermarktung hat, als dies bei den ÜNB der Fall ist. 
 
Hierzu bekräftigt der BEE seine Forderung, perspektivisch einen weiteren 
Vermarktungsweg neben dem Spotmarkt einer Börse zu eröffnen. Denkbar wäre, den 
EEG-Strom nach dem horizontalen Belastungsausgleich zum Preis der EEG-
Vergütung an Ökostromhändler, Stadtwerke oder sonstige Akteure weiterzugeben, die 
diesen dann nach ihren Bedürfnissen einsetzen bzw. vermarkten. Hieraus ergäbe sich 
ein marktbasierter Benchmark für die Effizienz der Vermarktung, der dann an die ÜNB 
oder die bis dahin mit der Vermarktung ansonsten beauftragten Dritten angelegt 
werden könnte. 
 
Zu §8 „Übergangsregelung“ 
In §8 (1) wird eine Ausnahme von der Verpflichtung zur vollständigen 
preisunabhängigen Vermarktung der prognostizierten EEG-Einspeisung definiert. Dies 
dient dazu, starke Ausschläge negativer Preise zu vermeiden. Der Vorschlag legt 
dabei kein konkretes Preislimit fest, sondern definiert Bedingungen unter denen die 
ÜNB von der Vermarktungspflicht ausgenommen werden. 
 
Hierzu hat der BEE bereits in der Anhörung am 04.11. erklärt, eine Begrenzung 
negativer Preise sei allenfalls nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Erhöhung 
der Transparenz akzeptabel (vgl. Anmerkungen zu §2). Grundsätzlich bedeuten 
negative Preise einen Anreiz, Potenziale des demand-side-managements zu heben 
oder Investitionen in Speicher zu tätigen. Im Übrigen deutet Einiges darauf hin, dass 
die in der Anhörung immer wieder zitierten extrem negativen Preisausschläge am 
03./04.10.09 auch auf die bisher fehlende Erfahrung der Marktteilnehmer mit diesem 
Phänomen zurückzuführen waren. Bleiben wie in der nun vorgeschlagenen Regelung 
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die Ausnahmen auf wenige Stunden des Jahres und besonders stark negative Preise 
beschränkt, könnten die oben beschriebenen Anreize für Speicher und 
Nachfragemanagement grundsätzlich weiter bestehen.  
 
Dafür ist es notwendig, die Ausnahmeregelung-wenn überhaupt- auf klar definierte 
Fälle zu begrenzen. Die Formulierung „…Die Annahme erheblich negativer Preise… 
ist insbesondere gerechtfertigt, wenn …“(§8 (1) 3) begrenzt die Ausnahme nicht auf 
klar definierte Fälle, sondern lässt weitere Möglichkeiten und Interpretationen zu.  
Bedenklich ist  auch die Regelung in §8 (4), die den ÜNB die Möglichkeit einräumt, in 
diesen Fällen die nach freiwilligen Vereinbarungen mit EEG-Anlagenbetreibern 
vereinbarte Abregelung von Anlagen zu entschädigen und diese 
Entschädigungszahlungen über die EEG-Umlage abzurechnen. Es ist lediglich die 
Anforderung enthalten, dass solche freiwilligen Vereinbarungen erst dann greifen 
dürfen, wenn Vereinbarungen mit anderen Stromerzeugern vollständig ausgenutzt 
wurden. Allerdings ist an keiner Stelle vorgeschrieben, dass es solche 
Vereinbarungen mit anderen Stromerzeugern geben muss. Im Sinne des Vorrangs 
Erneuerbarer Energien sollte dies korrigiert werden. Vereinbarungen zur Abregelung 
von EEG-Anlagen dürften demnach erst dann greifen, wenn die gesamte nicht für die 
Systemstabilität notwendige nicht erneuerbare Erzeugungskapazität bereits 
abgeregelt ist.  
 
Zudem enthält §8 (4) eine Begrenzung der Höhe der nach solchen freiwilligen 
Vereinbarungen fälligen Entschädigungszahlungen auf die Höhe der bei einer 
Vermarktung des Stroms gesetzten Preislimits. Diese Preislimits legt jedoch der ÜNB 
selbst fest, er muss sie nach dem vorliegenden Referentenentwurf nur gegenüber der 
BNetzA anzeigen. Somit hat der ÜNB die Möglichkeit, die Bedingungen für eine 
Abregelung von EEG-Anlagen und die Entschädigung der Anlagenbetreiber 
weitgehend selbst zu bestimmen. Diese Regelung geht tendenziell zu Gunsten der 
fossilen Stromerzeuger und zu Lasten der Stromkunden, die die EEG-Umlage 
finanzieren. Im Sinne der Akzeptanz des EEG muss jedoch die Abregelung von EEG-
Anlagen selbst dann auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt bleiben, wenn 
damit aufgrund der Entschädigungszahlungen kein wirtschaftlicher Nachteil für die 
Anlagenbetreiber verbunden ist. Die BNetzA sollte hier weitergehende Rechte bei der 
Bestimmung der Preislimits erhalten. 
 
Auch ist die Überschrift des § 8 m.E. irreführend. Übergangsregelungen sind 
Regelungen, die zeitlich befristet gelten. Hier geht es um Ausnahmeregelungen von 
den ansonsten geltenden Regelungen, ohne zeitliche Befristung 
 


